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der. Das müssen nicht mathematische Angebote sein, die die Wissenskluft innerhalb einer Gruppe 
weiter vergrößern. Hochbegabten Kindern können auch zusätzliche Fremdsprachen oder AGs an-
geboten werden, die sie intellektuell auslasten.

Natürlich sind die genannten Forderungen nicht leicht umzusetzen und gerade alteingesessene 
Lehrkräfte brauchen für diesen auf individuell fokussierten gesellschaftlichen Turn Fortbildun-
gen und kleinere Lerngruppen. Dass der Bildungssektor in Deutschland mehr finanzielle Mittel 
benötigt, ist kein Geheimnis. Die Förderung hochbegabter Schülerinnen und Schüler jedoch ist 
nicht der einzige Grund für höhere Kosten. Sind die Voraussetzungen erst einmal geschaffen, so ist 
die Förderung ein natürlicher und wenig kostenintensiver Beitrag, der in den neuen Lerngruppen 
geleistet wird. Benötigt wird lediglich ein Umdenken in vielen Kultusministerien, denn Inklusion 
betrifft alle Menschen – auch Hochbegabte.

Martina Müller-Hinz ist Mutter von drei hochbegabten Kindern und seit 2006 erste Vorsitzende der 
Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind (DGhK) Hessen e.V. Seit diesem Jahr setzt sie sich 
auch auf Bundesebene für hochbegabte Kinder ein. Besondere Schwerpunkte in ihrer Arbeit liegen 
nicht nur in der telefonischen Beratung hilfesuchender Eltern, sondern auch in der Ermittlung sinn-
voller Wege, hochbegabten Migranten bessere Chancen in Deutschlands Schulen zu verschaffen.
Leona Hinz, Tochter von Martina Müller-Hinz studiert Theater-, Film- und Medienwissenschaften 
in Frankfurt am Main und engagiert sich als Beisitzerin für die Jugend der DGhK in Hessen. Sie 
betreut zudem seit 8 Jahren die Kinderfreizeit „Experimenta“ für hochbegabte Kinder.

Die DGhK setzt sich in Deutschland seit 35 Jahren für hochbegabte Kinder und die Verbesserung 
ihrer Bedingungen in Schule und Gesellschaft ein. Die DGhK Hessen unterhält an verschiedenen 
Orten Gesprächskreise und bietet Beratung und Fortbildung sowie Fördermaßnahmen für die betref-
fenden Kinder an.

Die ebh-Elternratgeber und -Elternbriefe

Die Broschüren sind zu bestellen unter: http://www.elternbund-hessen.de/.
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Der Index für Inklusion

Die bundesweite Verbreitung des deutschsprachigen Index für Inklusion für Schulen scheint eine 
Bestätigung dafür zu sein, dass es sich um als hilfreich eingeschätztes Material handelt. Seine Anlie-
gen sind sowohl in der englischen Originalausgabe wie auch in seiner deutschen Adaption folgende:

 • den Schulen Angebote zur gemeinsamen Reflexion der momentanen Situation zu machen,
 • zur gemeinsamen Planung nächster Schritte in eine Richtung zu ermutigen, die es der Schule 

erleichtert,  einem Selbstverständnis und der Praxis einer „Schule für alle“ näher zu kommen. 

So kann sie bessere Möglichkeiten finden, der Vielfalt von Bedarfen von Schülerinnen und Schü-
lern wie allen weiteren Gruppen zu entsprechen, die mit und in einer Schule zu tun haben. Dafür 
bietet der Index – neben einem Phasenmodell mit zeitlicher Strukturierung – ein großes Menü von 
inhaltlichen Impulsen an, das zunehmend differenziert in drei Dimensionen, unterteilt in sechs 
Bereiche, aufgegliedert in 44 Indikatoren und schließlich ausgebreitet in 560 Fragen auf etwa 50 
Seiten sowohl zur momentanen Praxis als auch zu möglichen nächsten Schritten Anregungen bie-
ten soll.

Die ursprüngliche Version für Schulen wurde von den englischen Autoren um eine für Kinderta-
geseinrichtungen ergänzt, die ebenfalls auf Deutsch vorliegt. Eine weitere deutsche Index-Version 
für eine inklusive kommunale Entwicklung wurde von der Montag Stiftung Jugend und Gesell-
schaft fertig gestellt. 

Der Index für Inklusion in der deutschen Schulfassung kann als gedruckte Broschüre bei der Mar-
tin-Luther-Universität Halle bestellt werden und ist im Internet als Download erhältlich (1).
 
Den Index für Inklusion gibt es ebenfalls in der deutschen Fassung für Kindertageseinrichtungen. 
Das Buch (148 Seiten) kostet 16,00 Euro (inkl. MWSt., Porto und Versand) und kann bei der GEW 
per E-Mail (broschueren@gew.de) oder per Post bestellt werden (GEW-Hauptvorstand, Postfach 
90 04 09, 60444 Frankfurt a. M.) und ist im Internet als Download erhältlich (2).

Der Index für eine inklusive kommunale Entwicklung heißt „Inklusion vor Ort. Der kommunale 
Index für Inklusion. Ein Praxisbuch.“ Er kostet 16,00 Euro und kann über den Buchhandel beim 
Verlag des Deutschen Vereins für private und öffentliche Fürsorge bestellt werden.

Index für Inklusion: Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln

Quelle: http://www.inklusionspaedagogik.de/content/view/73/58/lang,de/

(1) http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20German.pdf
(2) http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20German2.pdf
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Glossar

Anspruch auf 
sonderpädagogische Förde-
rung (früher: „sonderpädago-
gischer Förderbedarf “)

Kinder und Jugendliche, die zur Gewährleistung ihrer Ent-
wicklung in der Schule sonderpädagogischer Hilfen bedürfen, 
haben einen Anspruch auf sonderpädagogische Förderung.

Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK)

Das 2006 von der UNO-Generalversammlung verabschiedete 
und 2009 in Deutschland in Kraft getretene Übereinkommen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

BFZ Abkürzung für (sonderpädagogisches) Beratungs- und 
Förderzentrum.

Dyskalkulie Auch Zahlenblindheit oder Rechenschwäche genannt, ist eine 
Beeinträchtigung des arithmetischen Denkens. 

Eingliederungshilfe Menschen mit einer Behinderung haben Anspruch auf Einglie-
derungshilfe nach dem SGB XII (Sozialgesetzbuch). Die Leis-
tungen der Eingliederungshilfe sollen behinderten Menschen 
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. 

Förderangebot Auf das einzelne Kind abgestimmte Förderung, die sich in der 
Regel an einem individuellen Förderplan orientiert.

Förderanspruch Siehe Anspruch auf Sonderpädagogische Förderung, 
Förderausschuss Der Förderausschuss hat die Aufgabe, eine Empfehlung über 

Art, Umfang und Organisation der sonderpädagogischen För-
derung zu erstellen, Vorschläge für den individuellen Förder-
plan nach § 49 Abs. 3 zu erarbeiten und den schulischen Bil-
dungsweg in der allgemeinen Schule zu begleiten. Ihm gehören 
an: die Schulleiterin oder der Schulleiter, eine Lehrkraft der all-
gemeinen Schule, die das Kind unterrichtet, eine Lehrkraft des 
sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzentrums oder der 
zuständigen Förderschule als Vorsitzende oder Vorsitzender 
im Auftrag der Schulaufsichtsbehörde, die Eltern des Kindes, 
eine Vertreterin oder ein Vertreter des Schulträgers, wenn der 
Unterricht in der allgemeinen Schule besondere räumliche und 
sächliche Leistungen erfordert, sowie mit beratender Stimme
a) in der Primarstufe die Leiterin oder der Leiter des freiwilli-
gen Vorlaufkurses oder des schulischen Sprachkurses nach § 58 
Abs. 5, wenn das Kind daran teilgenommen hat oder teilnimmt,
b) eine Lehrkraft für den herkunftssprachlichen Unterricht, 
wenn das Kind daran teilnimmt,
c) in der Primarstufe eine Vertreterin oder ein Vertreter aus 
dem Bereich der Frühförderung oder des Kindergartens, wenn 
das Kind eine Einrichtung dieser Art besucht hat. 

Förderdiagnostische  
Stellungnahme

Zusammenfassung der bisher erfolgten Diagnosen und Förde-
rungen mit einer Empfehlung für die weitere Förderung. 
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Förderort Der Anspruch auf sonderpädagogische Förderung kann an den 
allgemeinen Schulen („Regelschulen“) im Rahmen eines inklu-
siven Angebots oder an den Förderschulen erfüllt werden.

Förderplan, individueller Individuelle Förderpläne werden u. a. erstellt bei drohender 
Nichtversetzung sowie im Fall der Nichtversetzung, bei Schwie-
rigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen und bei 
Anspruch auf sonderpädagogische Förderung. Sie sollen die 
konkreten Maßnahmen der Schule beschreiben und regelmäßig 
fortgeschrieben werden.

Förderschulen Schulen für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf 
sonderpädagogische Förderung. In Hessen gibt es Förderschu-
len (früher „Sonderschulen“ genannt) mit acht unterschiedli-
chen Förderschwerpunkten. 

Förderschullehrkraft Lehrkraft, die den Studiengang „Lehramt an Föderschulen“ 
sowie den anschließenden Vorbereitungsdienst mit dem Ersten 
bzw. Zweiten Staatsexamen abgeschlossen hat. Sie unterrichtet 
an Förderschulen oder im inklusiven Unterricht.

Förderschwerpunkt Das hessische Schulgesetz kennt acht Förderschwerpunkte. Fin-
det Unterricht und Erziehung bei einer Schülerin oder einem 
Schüler in mehreren Förderschwerpunkten statt und weicht 
einer der Förderschwerpunkte von der Zielsetzung der allge-
meinen Schule ab, legt dieser den Bildungsgang fest.

Förderschwerpunkt „emotio-
nale und soziale Entwicklung“ 
(früher: Erziehungshilfe)

Hier werden Schülerinnen und Schüler gefördert, die Schwie-
rigkeiten haben sich in emotionalen und sozialen Bezügen si-
tuationsangemessen zu verhalten. Dazu kann auch Selbst- und 
Fremdgefährdung zählen.

Förderschwerpunkt „geistige 
Entwicklung“ (früher: Prak-
tisch Bildbare) 

Hier werden Schülerinnen und Schüler mit einer umfassenden, 
schweren und lang andauernden Lernbeeinträchtigung unter-
richtet, darunter insbesondere Menschen, die als geistig behin-
dert gelten. Unterricht und Erziehung in diesem Bildungsgang 
berücksichtigen die individuelle Lernausgangslage in beson-
ders starkem Maße. Dieser Förderschwerpunkt zielt auf eine 
weitgehend selbstständige Lebensführung in Arbeit und Be-
schäftigung, Wohnen und Freizeit ab. Der Bildungsgang gilt als 
zieldifferent und orientiert sich an eigenen Richtlinien.

Förderschwerpunkt „Hö-
ren“ (früher: Gehörlose und 
Schwerhörige) 

Hier werden Schülerinnen und Schüler gefördert, deren Lern-
möglichkeiten und Sprachentwicklung aufgrund eines Hör-
verlustes  oder aufgrund einer auditiven Verarbeitungs- und 
Wahrnehmungsstörung beeinträchtigt sind. 

Förderschwerpunkt  „körper-
liche und motorische Ent-
wicklung“ (früher: Körperbe-
hinderte)

Hier werden Schülerinnen und Schüler gefördert, die wegen ei-
ner Schädigung des Stütz- und Bewegungssystems, einer ande-
ren organischen Schädigung oder einer chronischen Krankheit 
so in ihren Bewegungs- und Verhaltensmöglichkeiten sowie im 
Lernen beeinträchtigt sind, dass die Selbstverwirklichung in 
sozialer Interaktion erschwert ist.
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Förderschwerpunkt „kranke 
Schülerinnen und Schüler“ 

Hier werden Schülerinnen und Schüler gefördert, die aufgrund 
einer lang andauernden Krankheit in eine Klinik oder eine 
ähnliche Einrichtung stationär oder teilstationär aufgenom-
men werden und daher am Besuch ihrer allgemeinen Schule 
gehindert sind. Voraussetzung für die Erteilung des Kranken-
hausunterrichts ist eine lang andauernde Erkrankung von mehr 
als sechs Wochen oder ein innerhalb eines Schuljahres wieder-
holter Aufenthalt im Krankenhaus während der regelmäßigen 
Unterrichtszeit der Schulen. 

Förderschwerpunkt „Lernen“ 
(früher: Lernhilfe)

Hier werden Schülerinnen und Schüler unterrichtet, die als 
lernbehindert gelten und die Lernziele der allgemeinen Schu-
le absehbar nicht erreichen. Sie werden nach einem eigenen 
Bildungsgang unterrichtet. Der Bildungsgang schließt mit dem 
berufsorientierten Abschluss als Vorbereitung auf die Berufs- 
und Arbeitswelt ab.

Förderschwerpunkt „Sehen“ 
(früher: Blinde und Sehbehin-
derte)

Hier werden stark sehbehinderte und blinde Schülerinnen und 
Schüler gefördert.

Förderschwerpunkt „Sprach-
heilförderung“

Hier wird Unterricht und Erziehung so gestaltet, dass schweren 
Sprachbeeinträchtigungen und ihren Auswirkungen begegnet 
werden kann.

Förderung, 
sonderpädagogische

Förderung gemäß mindestens einem Förderschwerpunkt. 

Frühförderung Frühförderung ist ein freiwilliges Hilfsangebot für Kinder im 
Vorschulalter, die behindert oder von Behinderung bedroht 
sind. Ausführliche Informationen im Internet www.sozialmi-
nisterium.hessen.de.

Gemeinsamer Unterricht 
(GU)

Vorstufe von inklusivem Unterricht.

HSchG Hessisches Schulgesetz.
Inklusive Beschulung (IB) In der Inklusiven Beschulung werden Kinder, Jugendliche und 

junge Erwachsene, die einen Anspruch auf sonderpädagogische 
Förderung haben, an allgemeinen Schulen unterrichtet. Sie 
werden zusätzlich durch eine sonderpädagogische Lehrkraft 
des zuständigen BFZ gefördert.

Inklusiver Unterricht (IU) Siehe Inklusive Beschulung.
Lese-Rechtsschreib-Schwäche Auch Legasthenie genannt. Legastheniker haben Probleme mit 

der Umsetzung der gesprochenen in geschriebene Sprache und 
umgekehrt. 

Prävention Vorbeugende Maßnahmen, Programme und Projekte, um ein 
unerwünschtes Ereignis oder eine unerwünschte Entwicklung 
zu vermeiden. 

SGB Sozialgesetzbuch.
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Sonderpädagogisches Bera-
tungs- und Förderzentrum 
(BFZ)

Zu sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzentren (BFZ) 
ausgebaute Förderschulen. Jeder allgemeinen Schule ist ein 
regionales Beratungs- und Förderzentrum (rBFZ) zugeordnet, 
das auf alle sonderpädagogischen Fragestellungen reagiert. Für 
besondere Fragestellungen gibt es überregionale Beratungs- 
und Förderzentren. 

Sonderunterricht Für Schülerinnen und Schüler, die aus gesundheitlichen Grün-
den nicht zum Besuch einer Schule fähig sind, kann Sonderun-
terricht als Hausunterricht erteilt werden.

Vorbeugende Maßnahmen 
(VM)

Beratungstätigkeiten der Förderschullehrkräfte an den Regel-
schulen.

Vorlaufkurs Vorlaufkurse bieten Hilfe für alle Kinder, die vor Eintritt in die 
Schule noch kein Deutsch können oder deren Deutschkennt-
nisse noch verbessert werden müssen. 

VOSB Verordnung über Unterricht, Erziehung und 
sonderpädagogische Förderung von Schülerinnen und Schü-
lern mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen.

Zielsetzung Das Schulgesetz unterscheidet zwischen lernzielgleichem 
Unterricht mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden 
Zielsetzung und lernzieldifferentem Unterricht mit von der all-
gemeinen Schule abweichenden Zielsetzungen. Förderschwer-
punkte mit einer von der allgemeinen Schule abweichenden 
Zielsetzung sind „Lernen“ und „geistige Entwicklung“.
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Tipps und Links

Aktion Mensch
www.aktion-mensch.de

Arbeitsgemeinschaft  
der Ausländerbeiräte Hessen  
Landesausländerbeirat
www.agah-hessen.de 

Archiv der Zukunft
www.adz-netzwerk.de

Bildung neu denken
www.bildung-neu-denken.de

Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V.
www.lebenshilfe-inklusiv.de

elternbund hessen e. V.
www.elternbund-hessen.de

Gemeinsam leben Hessen  e. V.
www.gemeinsam-leben-hessen.de 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
www.gew.de, Inklusion

Gruppe Inklusionsbeobachtung Hessen
www.gib-hessen.de

Hessisches Sozialministerium 
www.brk.hessen.de
www.behindertenrechtskonvention.hessen.de

IGEL Offenbach (Initiative Gemeinsam  
Lernen für Stadt und Kreis Offenbach)
www.igel-of.de

Inklusionspädagogik
Webseite von Andreas Hinz und Iris Boban:
www.inklusionspaedagogik.de

Landesschülervertretung Hessen 
www.lsv-hessen.de

Netzwerk Inklusion Frankfurt
www.netzwerk-inklusion-frankfurt.de

Politik gegen Aussonderung
www.politik-gegen-aussonderung.net

Projektbüro Inklusion
http://dms-schule.bildung.hessen.de/allgemeines/inklusion/

Zeitschrift für Inklusion
www.inklusion-online.net/index.php/inklusion
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Die gar traurige Geschichte mit dem Reformzeugs

Aus: 
Dr. Michael Hüttenberger 
und Ingrid Freihold: Der 
BildungsStruwwelpeter: 
Lästige Geschichten und 
kritzelige Bilder über das 
deutsche Schulwesen. 
Darmstadt: Druckwerk-
statt Kollektiv Verlag, 
2010. Preis: 9,95 Euro.
ISBN 978-3-00-030555-9

Paulinchen war allein zu Haus,
sie dachte sich Reförmchen aus,
denn Fragen nach dem Schulsystem
warn ihr allmählich unbequem.
Als sie nun durch das Zimmer ging,
sinnierte sie so vor sich hin:
„Wie krieg ich ein Reformgesicht,
doch wirklich ändern tut sich nischt?
Wie kratz ich an der Gliedrigkeit,
nur nicht zu tief und nicht zu weit?“

Und Gelb und Schwarz in Massen,
die riefen: „Tu das lassen!
Reförmchen sind verboten,
uns stürzen ab die Quoten.
Und das Gymnasium ist tabu,
verlieren sonst die Macht im Nu.“

Paulinchen, unbeirrt und stur,
verkündete die Korrektur:
Haupt- und Real, das ist vorbei.
Wir zählen künftig nur auf 2,
der exklusive Rand bleibt stehn.“
Und schneller noch, als dus gesehn,
versprachen sich, wie wenns zu spät,
die alten Herren der Unität.

Und Rot-Grün (symptomatisch),
die gaben sich pragmatisch:
„Das ist doch nur der erste Schritt,
den zweiten geht ja keiner mit.
So ist halt Demoskokratie.
So viel Reform gabs doch noch nie.“

Paulinchen zog die Sache durch.
Was rauskam? Mancher sagte: Nur Sch...!
Doch halt, das wäre zu pauschal,
und es verbrennt, wer zu fatal.
Beharrlich bleiben überzeugt,
so wird noch jede Macht gebeugt.
Drum ruft, statt ewig „Ach“ und „Weh“,
ihr Eltern, Lehrer, Schüler „Hey!
Wir fordern, auch wenns unbequem,
ein inklusives Schulsystem!“
Aus vielen werden Massen,
sie wählen, kaum zu fassen,
all die Paulinchens ab. Die schleichen
sich fort. Es ist zum Stein erweichen.
Und ihre Tränen fließen
Wies Bächlein auf den Wiesen.
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Der Inklusions-Song

Inklusion: nimmt uns in unsren Stärken wahr, 
nur Inklusion kommt mit den Unterschieden klar. 
Inklusion: sie nimmt uns mit, lässt keinen stehn, 
Inklusion: lass neuen Wind durch alle Länder wehn! 

So lautet der Refrain des Inklusions-Songs von Alexandra Cremer und der Band Blind Foundation. 
Von dem Song hat das Netzwerk Inklusion Frankfurt ein Musikvideo gedreht. Die Uraufführung 
fand am 8. November 2013 im deutschen Filmmuseum satt. Fast 100 Menschen singen zusammen 
mit dem Gebärdenchor Lukas 14 im Treppenhaus der Valentin-Senger-Schule in Frankfurt, alte 
und junge, behinderte und nicht-behinderte.  

Text und Musik finden Sie als kostenlosen Download unter:
www.netzwerk-inklusion-frankfurt.de. 

Foto: Elke Hofmann
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Adressen GIB Hessen

GIB Hessen
c/o Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft Landesverband Hessen
Hausanschrift:
Zimmerweg 12
60325 Frankfurt 
Postanschrift:
Postfach 17 03 16
60077 Frankfurt 
Tel.: 069 971293–0
Fax: 069 971293–93  
E-Mail: info@gib-hessen.de
www.gib-hessen.de

elternbund hessen (ebh) e. V.
Ansprechpartnerin: Hella Lopez 
Hausanschrift:
Oeder Weg 56
60318 Frankfurt  
Postanschrift:
Postfach 18 01 64
60082 Frankfurt
Tel.: 069 553879 
Fax: 069 5962695 
E-Mail: info@elternbund-hessen.de 
www.elternbund-hessen.de

Gewerkschaft Erziehung und  
Wissenschaft Landesverband Hessen
Zimmerweg 12
60325 Frankfurt  
Tel.: 069 971293–0 
Fax: 069 971293–93 
E-Mail: info@gew-hessen.de 
www.gew-hessen.de

Arbeitsgemeinschaft der  
Ausländerbeiräte Hessen 
Landesausländerbeirat (AGAH)
Kaiser-Friedrich-Ring 31
65185 Wiesbaden  
Tel.: 0611 98995–0
Fax: 0611 98995–18 
E-Mail: agah@agah-hessen.de 
www.agah-hessen.de 

Landesbehindertenrat (LBR) Hessen
Vorsitzender Andreas Kammerbauer 
c/o Landesarbeitsgemeinschaft Hörbehinder-
ter Studenten und Absolventen Hessen   
Hinter der Hochstätte 2 B
65239 Hochheim am Main 
Tel.: 06146 835537
Fax: 06192 26289   
E-Mail: andreas.kammerbauer@t-online.de

Landesschülervertretung (LSV) Hessen
Hausanschrift:
Georg-Schlosser-Straße 16
35390 Gießen 
Postanschrift:
Postfach 10 06 48
35336 Gießen
Tel.: 0641 73734 
Fax: 0641 76140 
E-Mail: post@lsv-hessen.de 
www.lsv-hessen.de

Gemeinsam leben Hessen e. V. 
Dr. Dorothea Terpitz
c/o elternbund hessen  
Oeder Weg 56
60318 Frankfurt 
Tel.: 069 83008685 
www.gemeinsam-leben-hessen.de 
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